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Weniger Bürokratie – Würdiger Ablauf nach Suizidbeihilfe 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, die Abläufe bei der Todesfallfeststellung und -bestätigung nach 
Suizidbeihilfe zu vereinfachen. 
Begründung: 
Neben dem assistierten Suizid gibt es andere Möglichkeiten, wie die Palliativpflege, um schmerzfrei 
und in Würde zu sterben. Wenn sich eine Person für den assistierten Suizid entschieden hat, sollen 
die Formalitäten nach der erfolgten Beihilfe zum Suizid so einfach wie möglich geregelt werden. 
Unter Beihilfe zum Suizid versteht man die Unterstützung einer Person in ihrem Ziel, ihr Leben zu 
beenden. Der Wunsch nach Sterbehilfe ist in der Regel die Ultima Ratio am Ende eines schweren 
Krankheitsverlaufs.  
Sterbehilfe wird in Anspruch genommen, wenn das Leben für die Betroffenen nicht mehr lebenswert 
erscheint, vorwiegend bei Vorliegen schwerer körperlicher Krankheiten. Als Grundkrankheiten ge-
meldet wurden bei 44 Prozent der Fälle Krebs, 14 Prozent haben eine neurodegenerative Krank-
heit, 9 Prozent eine Herzkreislaufkrankheit und 6 Prozent eine Krankheit des Bewegungsapparats. 
Die Gruppe der anderen Krankheiten umfasst Schmerzsyndrome, Multimorbidität und weitere 
Krankheiten. Bei 3 Prozent der Fälle wurde eine Depression genannt, Demenz findet sich bei 0,3 
Prozent. Die seit Jahren konstante Zahl der jährlichen Suizide in der Schweiz wird infolge der Alte-
rung der Bevölkerung in Zukunft zunehmen. (Quelle: Bundesamt für Statistik, 27. März 2012) 
In der Schweiz ist die Suizidbeihilfe nicht ausdrücklich geregelt. 
Im Kanton Zürich rücken nach einem assistierten Suizid je ein Mitarbeiter von Staatsanwaltschaft, 
Polizei und Rechtsmedizin aus, und für die Feststellung der Todesursache wird auf die Meldung des 
Sterbehelfers zurückgegriffen. Im Kanton Bern sind es bis zu acht Personen, die jeweils ausrücken, 
und der Tod muss zwingend durch einen Arzt festgestellt werden.  
Ein assistierter Suizid ist für Verwandte und Begleitpersonen eine ausserordentlich belastende Situ-
ation und die Formalitäten nach dem erfolgten Freitod sollen so einfach und so würdevoll wie mög-
lich geregelt werden. Unnötige bürokratische Aufwände sind zu vermeiden. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Gesetzlicher Rahmen und Aufgaben der staatlichen Organe bei assistierten Suiziden 
Bei einem Suizid findet primär die Vorschrift von Art. 253 der Schweizerischen Strafprozessordnung 
vom 5. Oktober 2007 (StPO) Anwendung, wonach die Staatsanwaltschaft bei einem unnatürlichen 
Tod zur Klärung der Todesart oder zur Identifizierung des Leichnams eine Legalinspektion durch 
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eine sachverständige Ärztin oder einen sachverständigen Arzt anordnet. Im Kanton Bern bestehen 
zu diesem Thema sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch bei der Polizei interne Richtlinien 
(Handbuch der bernischen Staatsanwaltschaft bzw. Guide Police Judiciaire). 
Bei einem aussergewöhnlichen Todesfall wegen Suizids durch Beihilfe müssen genügend Beweise 
gesammelt werden, um eine Strafbarkeit der Sterbehilfeorganisation oder allenfalls anderer Perso-
nen wegen Art. 115 StGB oder wegen einer anderen Straftat ausschliessen zu können.  
Der begleitete Suizid wird im Kanton Bern grundsätzlich gleich behandelt wie alle anderen Suizide: 
Vor Ort werden neben der Leichenuntersuchung (Rechtsmedizin) auch eine Spurensicherung (KTD) 
und eine Umfeldabklärung (Uniformpolizei bzw. Fahndung) vorgenommen. Dazu kommt in Aus-
nahmefällen noch der Pikett-Staatsanwalt. Gemäss den internen staatsanwaltschaftlichen Richtli-
nien ist bei klaren Fällen organisierter Sterbehilfe das Ausrücken der Staatsanwaltschaft freigestellt. 
Somit rücken bei einem begleiteten Suizid in der Regel drei Personen aus. 
Hinweis auf die Praxisänderung bezüglich Todesbescheinigung und Legalinspektion 
Die ärztliche Todesbescheinigung ist auch bei begleiteten Suiziden bis vor kurzem durch Ärzte vor-
genommen worden, die von der Rechtsmedizin unabhängig waren (Hausärzte, Notfallärzte). Das 
Problem war, dass diese auf Grund ihrer anderen Pflichten häufig nicht sofort erscheinen konnten, 
was zu zeitlichen Verzögerungen führte. Die Generalstaatsanwaltschaft hat Ende 2015 eine Praxis-
änderung vorgenommen: Neu wird (auch) die ärztliche Todesbescheinigung durch die Rechtsmedi-
ziner des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern (IRM) ausgestellt, welche eigentlich primär 
für die Legalinspektion beigezogen werden. Diese – trotz Bedenken des IRM – eingeführte Praxis-
änderung vereinfacht das Verfahren und wird von der grössten Sterbehilfeorganisation der Schweiz 
EXIT ausdrücklich begrüsst. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass auch im Kanton Zürich die Todes-
ursache mittels Legalinspektion festgestellt wird; entgegen der in der Motion geäusserten Ansicht 
belässt man es nicht bei den Angaben der Sterbehelfer. 
Derzeit prüft die Kantonspolizei, ob die Anzahl der nach einem Todesfall vor Ort anwesenden Mitar-
beitenden im Bereich der Sterbehilfe reduziert werden kann, ohne dass die Qualität der Arbeit dar-
unter leidet. 
Beurteilung und Antrag des Regierungsrates 
Die Polizei ermittelt Straftaten aus eigenem Antrieb, auf Anzeige von Privaten und Behörden sowie 
im Auftrag der Staatsanwaltschaft; dabei untersteht sie der Aufsicht und den Weisungen der 
Staatsanwaltschaft (Art. 15 Abs. 2 StPO). Die Staatsanwaltschaft ist für die gleichmässige Durch-
setzung des staatlichen Strafanspruchs verantwortlich. Sie leitet das Vorverfahren, verfolgt Strafta-
ten im Rahmen der Untersuchung, erhebt gegebenenfalls Anklage und vertritt die Anklage (Art. 16 
Abs. 1 und 2 StPO). Aufgrund der Gewaltenteilung sind die Gerichtsbehörden und die Staatsan-
waltschaft in der Rechtsprechung und Strafverfolgung unabhängig (Art. 4 Abs. 1 des Gesetzes vom 
11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; 
BSG 161.1]). Das Obergericht, das Verwaltungsgericht, die Generalstaatsanwaltschaft und die Jus-
tizleitung stehen unter der Oberaufsicht des Grossen Rats (Art. 13 Abs. 1 GSOG).  
Der Regierungsrat ist daher nicht befugt, der Staatsanwaltschaft Weisungen zu erteilen, wie sie in 
Fällen von assistierten Suiziden vorzugehen hat. Die vorliegende Motion kann deshalb vom Regie-
rungsrat nicht inhaltlich beantwortet werden. Zuständig dafür ist die Justizleitung als gemeinsames 
Organ von Obergericht, Verwaltungsgericht und Generalstaatsanwaltschaft (Art. 17 GSOG). Soweit 
es sich um operative Fragen aus dem Gebiet der Justiz handelt sind parlamentarische Vorstösse 
deshalb an die Justizleitung zu richten, wobei einschränkend gilt, dass nur ein Postulat – nicht aber 
eine Motion – die Justizleitung beauftragen kann abzuklären, Bericht zu erstatten und Antrag zu 
stellen, ob ein Erlass oder ein Beschluss ausgearbeitet, eine Massnahme ergriffen oder ein Bericht 
vorgelegt werden soll (Art. 65 des Gesetzes vom 4. Juni 2013 über den Grossen Rat [Grossratsge-
setz, GRG; BSG 151.21]).  
Der Regierungsrat beantragt deshalb den Grossen Rat, die Motion in ein an die Justizleitung gerich-
tetes Postulat umzuwandeln.  
Der Regierungsrat beantragt: 
Annahme als Postulat 
 
 
Präsident. Wir fahren weiter mit Traktandum 39. Der Regierungsrat wäre bereit, das Geschäft als 
Postulat anzunehmen. Wir führen eine freie Debatte. Die Motionärin, Grossrätin Zybach, hat das 
Wort. 
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Ursula Zybach, Spiez (SP). Geben wir dem Lebensende die gleich grosse Bedeutung wie dem 
Lebensstart. Geben wir dem Lebensende vielleicht noch die grössere Bedeutung, und zwar nicht 
erst beim Sterben, sondern viel früher. In der heutigen Zeit, in der wir medizinisch so viel wissen 
und so viel können, braucht es möglichst früh nicht nur eine oder mehrere Diagnosen, sondern wohl 
auch Palliative Care. Es braucht Überlegungen, es braucht Entscheidungen, wie und was je nach 
Diagnose in den nächsten Jahren, Monaten oder Tagen gemacht werden kann, gemacht werden 
soll. Ich weiss nicht, ob Sie das wissen: Hier in Bern haben wir ein Privileg, wir haben Professor 
Eichmüller im universitären Zentrum Palliative Care am Inselspital, der das entsprechende Fach-
wissen hat. Im Zentrum der Überlegungen steht nämlich die Selbstbestimmung am Lebensende. 
Eine der möglichen Entscheidungen ist Suizidbeihilfe. Dies ist kein einfacher Entscheid, und es 
braucht diverse Abklärungen und Gespräche, bis man so weit ist und einen Termin dafür festlegen 
kann. Für die Person, die ihrem Leben auf diese Weise ein Ende setzen will, und auch für die 
nächsten Angehörigen und Freunde ist es keineswegs eine einfache Entscheidung und noch viel 
weniger ein einfacher Weg. Das Sterben eines Menschen ist ein besonderer Moment, und den soll 
man nicht mit unnötigen Abklärungen und Bürokratie stören. 
Ich bedanke mich für die Antwort auf die Motion, die wir am 18. November des letzten Jahres einge-
reicht hatten. Ich habe mich gefreut, dass die Generalstaatsanwaltschaft schon zu Beginn dieses 
Jahres Änderungen vorgenommen hat und dass die Kantonspolizei prüft, ob die Anzahl der Perso-
nen, die nach der Suizidbeihilfe vor Ort sind, nicht reduziert werden könnte. Ich hoffe sehr, diese 
Prüfung werde schon bald ergeben, dass man das kann. Ich wandle die Motion «Weniger Bürokra-
tie – Würdiger Ablauf nach Suizidbeihilfe» in ein Postulat. Dies nicht weil ich den Eindruck habe, 
dass es reichen würde, wenn man es prüfen würde, sondern weil aufgrund der Gewaltenteilung klar 
ist, dass der Grosse Rat der Justizleitung keine Aufträge erteilen kann. In dem Sinn bitte ich um die 
Überweisung des Postulats.  
 
Präsident. Die Motion wurde in ein Postulat gewandelt. Wird dieses bestritten? – Das ist der Fall. 
Wir fahren weiter mit der Debatte. 
 
Patrick Gsteiger, Eschert (EVP). Le groupe PEV est absolument contre l'adoption de ce texte, que 
ce soit comme postulat ou comme motion. Nous avons bien compris qu'il ne s'agit pas ici de se 
prononcer pour ou contre le suicide assisté, mais c'est bien la procédure du constat de décès qui 
nous occupe, même si l'on voit dans ce texte une volonté à peine voilée de normaliser, pour ne pas 
dire de faciliter, le suicide assisté qui veut que l'on aide une personne à mettre fin à ses jours. Pour 
le parti évangélique, il y a d'autres issues possibles à la maladie ou à la fatigue de vivre. Mais je 
reviens à la question du constat du décès. Comme le Conseil-exécutif, nous affirmons que cet acte, 
même assisté par une tierce personne est un suicide, et est donc aux yeux de la justice un décès 
extraordinaire. Il convient de réunir toutes les preuves pour exclure tout acte punissable, comme si 
l'on est en présence d'un décès par pendaison, d'une noyade, d'une chute mortelle ou, ne sais-je, 
d'un accident de chasse. Jusqu'à nouvel avis, l'examen du cadavre reste primordial pour déterminer 
la cause du décès et les enquêteurs ne peuvent pas se contenter des déclarations des personnes 
présentes. Ni nous, en tant que parlement, ni le Conseil-exécutif lui-même ne sont compétents pour 
donner au Ministère public des instructions quant à la manière de procéder en présence d'un suici-
de assisté. Je relève ici que des changements sont déjà intervenus en 2015 à la demande du Par-
quet général. La Police cantonale nous a confirmé aussi aujourd'hui, lors du repas de midi, qu'elle 
cherche à limiter le nombre de ses collaborateurs présents sur place après un décès relevant de 
l'assistance au suicide et qu'ils cherchent aussi à réduire leur présence sans diminuer la qualité du 
travail. Je vous prie donc, au nom du groupe PEV, de rejeter purement et simplement ce texte du 
parti socialiste.  
 
Simone Machado Rebmann, Bern (GBP-DA). Die grüne Fraktion unterstützt das Postulat. Wir 
erachten es als sinnvoll, dass der Regierungsrat abklärt, wie das Verfahren nach assistiertem Suizid 
vereinfacht werden kann und wie man die Anzahl der involvierten Personen für die notwendigen 
Untersuchungen reduzieren kann. Das verlangt aus unserer Sicht die Menschenwürde, die sich 
auch auf die Abläufe nach dem Lebensende erstreckt.  
 
Daniel Schwaar, Wileroltigen (BDP). Der Regierungsrat empfiehlt, das Geschäft in ein Postulat zu 
wandeln, da die parlamentarischen Vorstösse bezüglich operativer Fragestellungen nicht in der Zu-
ständigkeit dieses Rats liegen und nur mittels Postulat beantwortet werden können. Nachdem dies 
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erfolgt ist, kann ich vorwegnehmen, dass ein grosser Teil unserer Fraktion das Postulat unterstüt-
zen wird. 
Erlauben Sie mir trotzdem einige inhaltliche Bemerkungen zum Vorstoss. Grundsätzlich ist weniger 
Bürokratie immer erwünscht, aber nur dort, wo es sinnvoll ist. Beim Anliegen des assistierten 
Selbstmords kann dieses Bedürfnis sehr gut nachvollzogen werden. Die Gemütslage, in der sich die 
Betroffenen befinden, ist einerseits schwer zu ertragen, gleichzeitig kann der eintretende Tod ent-
lastend sein. Dies vor allem, weil er von der sterbenden Person gewünscht ist. Genau in dieser Si-
tuation werden bürokratische Massnahmen als unangenehm und unnötig empfunden. Deshalb 
drängt sich durchaus die Frage auf, warum beim Suizid die Prozesse für die Todesfallbescheini-
gung und -bestätigung so aufwendig sein müssen. Die Antwort liegt auf der Hand, auch wenn sie 
teilweise unverständlich ist. Der assistierte Suizid gilt gemäss schweizerischer Strafgesetzverord-
nung als unnatürlicher Tod oder wird, anders gesagt, als aussergewöhnlicher Todesfall (AGT) be-
zeichnet. Tritt ein solches Ereignis ein, muss dies zum Schutz aller Beteiligten – der Sterbehelfer 
und der Institutionen, wo das Ereignis stattfindet – ausgeschlossen werden können. Es reicht nicht, 
wenn ein Sterbehelfer den Tod bestätigt, selbst wenn er das könnte, denn mit der Todesbestätigung 
ist die Todesursache noch nicht geklärt. Die Todesbescheinigung und die Klärung der Todesursa-
che sind ärztliche Kompetenz und werden beim AGT in der Regel durch den Rechtsmediziner vor-
genommen. Daneben muss eine Spurensicherung durchgeführt werden, welche die Todesursache 
kriminaltechnisch bestätigt oder andere Ursachen ausschliesst. Um dieses Anliegen zu erfüllen, ist 
ein gewisses Mass an Ressourcen notwendig. Daher kommt es vor, dass beim AGT mehrere Per-
sonen anwesend sind. Meine berufliche Erfahrung ist die, dass es in der Regel nicht acht Personen 
sind, sondern drei oder vier. Die BDP unterstützt das Postulat. Damit können die Prüfung und die 
Vereinfachung des Verfahrens überhaupt ermöglicht werden. Erst dann können wir den Sachverhalt 
inhaltlich diskutieren.  
 
Präsident. Ich möchte präzisieren: Der Regierungsrat hat in seiner Antwort geschrieben, dass er 
diesen Vorstoss der Justizleitung als Motion nicht übergeben darf. Das Postulat hingegen darf er 
zur Beantwortung an die Justizleitung weitergeben. Die Annahme als Postulat seitens des Regie-
rungsrats bedeutet, dass der Vorstoss anschliessend an die Justizleitung übergeht.  
 
Daniel Beutler, Gwatt (EDU). Es gibt verschiedene Formen von Missbrauch. Ich möchte hier vom 
Missbrauch der Sprache reden. Die vorliegende Motion will uns die Begriffe «Suizid» und «Würde» 
als harmonisches Paar anpreisen. Sicher steckt da keine boshafte Absicht dahinter. Sie zeigt uns 
aber eine bedenkliche Entwicklung unserer Gesellschaft auf. Leben wird weggeworfen, sobald es 
nicht mehr den Idealen unserer «Fit-for-Fun»-Gesellschaft entspricht, und damit unser Harmonie-
bedürfnis nicht brüskiert wird, wird der Selbstmord – und das ist der korrekte Ausdruck – mit ver-
meintlicher Würde parfümiert. Der sogenannte würdige Ablauf nach Suizidbeihilfe ist ein Feigen-
blatt, das die Blösse einer Verzweiflungstat zudecken will. Werte Kolleginnen und Kollegen, Suizid 
und Würde gehen nicht zusammen, auch wenn wir uns das noch so sehr wünschen. Man kann Sui-
zid rechtfertigen: durch schlimme Krankheiten, durch den drohenden Autonomieverlust, durch 
Krankheit und Alter oder ganz einfach durch die breite Akzeptanz in unserer Gesellschaft. Ausge-
rechnet die EDU hat im Kanton Zürich durch eine Initiative, die mit mehr als 80 Prozent der Stim-
men bachab geschickt wurde, der Suizidbeihilfe zur gesellschaftspolitischen Legitimität verholfen. 
Ja, man kann die Suizidbeihilfe gesetzlich legitimieren und regulieren. Und, wie in den meisten Le-
bensrechtsfragen üblich, kommen nachher die Medizinethiker und geben ihren Segen dazu. Das 
kann man alles machen. Aber Würde verleihen, liebe Männer und Frauen: Das geht nicht. Auch die 
EDU-Fraktion ist für den Abbau von Bürokratie mit Augenmass und in Einklang mit dem gesunden 
Menschenverstand. Als Notfallarzt habe ich selbst nie erlebt, dass, wie von der Motionärin behaup-
tet, acht Personen an einem Tatort erschienen. Hingegen ist es eine ganz bedenkliche Entwicklung, 
dass Suizide aus nicht streng medizinischen Gründen zunehmen. Neben psychisch Kranken bean-
spruchen vermehrt Ehepaare, welche die Last des Altwerdens nicht mehr ertragen, die assistierte – 
sprich: erleichterte – Selbsttötung. Zurück bleiben verunsicherte oder gar traumatisierte Angehörige. 
Das Schlimmste ist – und das möchte ich betonen –, dass damit ein Zeichen für die nachfolgende 
Generation gesetzt wird: Man wirft das Leben weg, wenn es nicht mehr in den ursprünglichen Le-
bensentwurf passt. In einem Land mit einer der höchsten Suizidraten unter Jugendlichen sollte uns 
das zu denken geben. Ich appelliere hier auch an Ihr Gewissen. Die EDU-Fraktion setzt ein Gegen-
zeichen und lehnt auch das Postulat einstimmig ab. 
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Markus Aebi, Hellsau (SVP). In unserer Fraktion haben wir intensiv über diesen Vorstoss disku-
tiert. Wir diskutierten jedoch nicht über Suizidbeihilfe, sondern nur über den administrativen Ablauf. 
Wir können die Argumente der Initianten sehr gut nachvollziehen. Die SVP-Fraktion ist einstimmig 
für Annahme als Postulat.  
 
Hans-Rudolf Saxer, Gümligen (FDP). Auch die FDP-Fraktion ist einstimmig für die Überweisung 
dieses Vorstosses als Postulat zuhanden der Justizleitung. Wir weisen insbesondere auf den zwei-
ten Absatz der regierungsrätlichen Antwort hin, in dem richtigerweise aufgezeigt wird, dass es in 
jedem Fall eines Suizids durch Beihilfe im Interesse namentlich der Organisationen und Personen, 
die daran beteiligt sind, unabdingbar ist, dass die näheren Umständen mit aller Klarheit ermittelt 
werden. Damit soll vermieden werden, dass nachher ungerechtfertigte Vorwürfe aufkommen oder 
im Raum stehen bleiben. Das scheint uns sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist ebenso klar, dass 
das Vorgehen der Strafjustizbehörden mit sehr viel Subtilität und Fingerspitzengefühl an die Hand 
genommen werden muss. Das ist auch der Grund, weshalb wir mit der Überweisung als Postulat 
einverstanden sind. Das Verfahren kann man zweifellos noch weiter optimieren. Deshalb bitten wir 
um Überweisung als Postulat.  
 
Peter Siegenthaler, Thun (SP). Die SP-JUSO-PSA-Fraktion empfiehlt dem Rat ebenfalls, dem 
Vorstoss in der Form eines Postulats zuzustimmen. Ich möchte mich nun an einem Referat orientie-
ren, das ich kürzlich gehört habe, nämlich demjenigen von Daniel Beutler. Ich konnte beim Zuhören 
nur den Kopf schütteln. Es ist etwa eineinhalb Jahre her, dass ich den Bescheid erhielt, dass ein 
sehr guter Kollege von uns an der ALS-Krankheit erkrankt war. Daniel Beutler als Arzt muss ich 
nicht erklären, was ALS bedeutet. Sie ist nicht heilbar, sondern tödlich. Lediglich der Krankheitsver-
lauf kann länger oder weniger lange dauern. Unser Kollege starb rund ein halbes Jahr später mit 
absoluter Würde, Daniel Beutler, und ging kurz vor Weihnachten in den Tod. Er hat genau gewusst, 
was er macht, und er hat genau gewusst, was er will. Er bezog seine Familie ein. Die ganzen Per-
sonenkreise, die mit dem Vorstoss reduziert werde sollen, waren anwesend. Und wenn Daniel Beut-
ler mir hier sagen will, dass Würde und dieser Vorstoss nicht miteinander in Einklang zu bringen 
seien, dann hat dieser Fall wenigstens mir bewiesen, dass dies sehr gut möglich ist. Der Pfarrer hat 
bei der Abdankung gesagt, er habe diesen Menschen besucht in der Absicht, ihn zu bekehren und 
ihn davon abzuhalten, weil er das als Theologe nicht befürworte. Er sei jedoch beeindruckt gewe-
sen, in welcher Klarheit dieser Mensch ihm gesagt habe, nun sei es genug. Er wisse, was ihn er-
warte, und das wolle er nicht. Und das, lieber Daniel Beutler, ist Würde. Und das, was du mir vorhin 
vordozieren wolltest, hat mit dem, wie ich es wahrgenommen habe, nichts bis gar nichts zu tun.    
 
Michel Rudin, Lyss (glp). Eigentlich wollte sich die glp gar nicht äussern, denn für uns ist ziemlich 
klar, dass wir einstimmig so unterwegs sein werden wie die Regierung. Doch dann kam Grossrat 
Beutler ans Mikrofon und hat angefangen, über Würde zu diskutieren. Da hat es mir allmählich in 
den Ohren zu läuten begonnen, und ich hatte das Gefühl, ich müsse dennoch etwas sagen, und 
zwar Folgendes: Was genau ist Würde? Nach sechs Jahren Philosophiestudium kann ich Ihnen 
eine einfache Antwort geben: Ich weiss es immer noch nicht, aber ich habe zumindest eine eigene 
Vorstellung davon. Das ist das Gute, und deshalb sind wir zum Diskutieren hier. Es gibt jedoch auch 
Zahlen dazu. Eine Zahl ist zum Beispiel 3,5: Die Suizidrate bei jugendlichen Homosexuellen ist 
dreieinhalb Mal so hoch wie bei den andern Jugendlichen. Und weshalb? Weil wir genau eine Ge-
sellschaft haben, die moralische Konnotationen so setzt, dass man nicht frei und selbstbestimmt 
unterwegs sein kann. Und weisst du, warum, Daniel Beutler? Es sind die Kreise, denen du ange-
hörst. Würde ist, wenn man über Selbstbestimmung verfügt und wenn jeder selbst definieren kann, 
wie er ist. Das ist meine ganz persönliche Ansicht. Deshalb konnte ich diese Worte so nicht stehen-
lassen. 
 
Daniel Beutler, Gwatt (EDU). Peter Siegenthaler, ich habe das Gefühl, du habest nicht zugehört. 
Ich habe gesagt, man könne es durch schlimme Krankheiten rechtfertigen. ALS ist eine der aller-
schlimmsten Krankheiten, die ich niemandem wünsche, auch meinem schlimmsten Feind nicht. Und 
Michel Rudin: Ich bin erstaunt über den Ton, in dem du sprichst. Wir führten im TeleBielingue zu-
sammen eine faire Diskussion zu Fragen der Homosexualität. Mein erster Satz war: «Es tut mir leid 
für alles, was gerade kirchliche Kreise euch angetan haben. Es tut mir leid, was euch noch heutzu-
tage angetan wird.» Es ist schade, dass du das nicht notierst. Aber auf der anderen Seite zeigt es 
mir auch, dass sechs oder sieben Jahre Philosophiestudium nicht reichen, um zu wissen, was Wür-
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de wirklich ist. Da muss jeder von uns in sich gehen und für sich herausfinden, was Würde ist.  
 
Anne-Caroline Graber, La Neuveville (SVP). Aujourd'hui je crains d'être un peu un mouton noir 
dans mon groupe, mais je tiens néanmoins à m'exprimer sur ce sujet. Dans le cas ordinaire, toute 
intervention politique qui vise à réduire les procédures administratives et bureaucratiques rencontre 
ma totale adhésion. Dans le cas d'espèce, je ne soutiendrai toutefois pas l'intervention parlementai-
re dont nous débattons. La Suisse est un des rares pays d'Europe qui accepte le suicide assisté, 
cela provoque d'ailleurs un tourisme de la mort qui ne semble connaître aucun fléchissement mal-
gré le franc fort. Au travers de son intervention, et probablement même sans le vouloir, notre collè-
gue concourt indirectement à faciliter encore davantage une pratique qui selon Jean-Paul II relève 
de la culture de la mort. Or, comme plusieurs d'entre vous, j'accorde une grande importance à la 
protection de la vie humaine. Pour cette raison, je ne m'associerai jamais à une mesure qui affaiblit, 
même implicitement, les barrières qui protègent la vie humaine. Surtout en ces temps de relativisme 
éthique et de vieillissement de la population, il convient de tout mettre en œuvre pour préserver 
autant que faire se peut la vie humaine et sa sacralité. Finalement, l'expérience montre, et cela a 
été rappelé aujourd'hui, notamment par M. Gsteiger et par M. Beutler, la pratique actuelle tend à 
être extrêmement simplifiée, on y réfléchit déjà maintenant, selon les dires de la police elle-même. 
En conclusion, je rejetterai clairement cette intervention, même sous la forme d'un postulat. 
 
Christoph Neuhaus, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor. Pro memoria: Der Regierungsrat 
klärt nichts. Das Anliegen ist im Einflussbereich der Justizleitung. Der Regierungsrat ist bereit, den 
Vorstoss in Form eines Postulats an die Justizleitung weiterzuleiten. Ich danke für das Wandeln.  
 
Ursula Zybach, Spiez (SP). Ich bedanke mich für die Diskussion. Es ist ein wichtiger Teil, nicht nur 
über den Anfang des Lebens zu sprechen, sondern sich auch zu überlegen, was nachher kommt. 
Im Zentrum steht wirklich die Selbstbestimmung. Ich habe am Anfang darauf hingewiesen, dass 
Palliative Care nicht erst in den letzten zwei Wochen, wenn man Schmerzen hat, kommen soll, son-
dern viel früher angedacht werden sollte – wie in dem Beispiel, das uns Peter Siegenthaler genannt 
hat: Dort hat man früh daran gedacht und überlegt und ging würdevoll dahinter. Es geht hier nicht 
um eine Diskussion für oder gegen assistierten Suizid, sondern darum, was geschieht, wenn man 
ihn vollzogen hat; darum, wie viel Bürokratie es braucht, wie viele Beamte vor Ort sein müssen und 
wie viele Fahrzeuge vor der Garage stehen sollen, die den Nachbarn zeigen, dass wohl etwas 
Merkwürdiges passiert ist. Wenn man dennoch die Zahlen betrachten will – sie sind im Postulat 
aufgeführt –, sieht man aufgrund der aktuellen Zahlen, die das BFS 2012 zusammengestellt hat, 
dass die Anzahl steigt. Es gibt immer mehr Leute, die das machen und die das brauchen. Das soll 
hier nicht gewertet sein. Es ist einfach einer der möglichen Wege. Jemand sagte, es brauche Fin-
gerspitzengefühl. Genau das braucht es in solchen Situationen: Fingerspitzengefühl und Würde. Ich 
hoffe, dass der Rat das Postulat überweisen kann.   
 
Präsident. Wir kommen zur Abstimmung. Wer das Postulat SP-JUSO-PSA annehmen will, stimmt 
ja, wer es ablehnt, stimmt nein.  
 
Abstimmung 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme als Postulat 

Ja 120 

Nein   21 

Enthalten     2 

 

Präsident. Der Rat hat das Postulat angenommen.  
 


